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Postadresse: Europaplatz 20, 6. Stock,  8011 Graz
Fax: + 43 316 872 - 4709

E-Mail: stadtplanungsamt@stadt.graz.at

Parteienverkehr: Dienstag 8:00 - 14:00
Kanzlei: Montag bis Donnerstag, 8:00 - 15:00 

Freitag 8:00 - 12:30

Terminvereinbarung notwendig!

Bearbeiterin: DIin Vanessa Bauer
Tel.: + 43 316 872 – 4710

E-Mail: vanessa.bauer@stadt.graz.at

Zur Beantwortung Ihrer Einwendung geben Sie bitte Ihre 
Postadresse bekannt!

A14 – STADTPLANUNGSAMT

Einwendungsfrist bis 

26. Februar 2026 bis   
23. April 2026



Auszug aus den Geo-Daten der Stadt Graz/Stadtvermessung. Die rote Umrandung kennzeichnet das Bebauungsplangebiet.

Daungasse

Eggenberger Straße

Waagner-Biro-Straße

Asperngasse
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Die blau strichlierte Umrandung kennzeichnet das Bebauungsplangebiet.
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Die blau strichlierte Umrandung bezeichnet das Bebauungsplangebiet. 
Der violette Pfeil bezeichnet das „Aufschließungsgebiet Nr. IV.05“. Der grüne Pfeil bezeichnet das „Aufschließungsgebiet Nr. IV.06“. 
Der blaue Pfeil markiert den geplanten Geh- und Radweg in ungefährer Lage. 4
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Für das Aufschließungsgebiet Nr. IV.05 - Nutzung „Kerngebiet“ mit einem Bebauungsdichtewert von 0,6 bis 1,5 sind die nachstehenden 
Aufschließungserfordernisse umzusetzen:
  
1. Anbindung an das öffentliche Straßen- und Wegenetz, Nachweis einer zweckmäßigen Verkehrsanbindung und der Verkehrssicherheit 
     der äußeren Erschließung für alle Verkehrsarten (Motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Rad- und Fußverkehr) 
3. Innere Erschließung (Verkehr und technische Infrastruktur)
4. Maßnahmen zur Förderung der Sanften Mobilität
6. Lärmfreistellung gegenüber emittierendem Straßen- und /oder Schienenverkehr sowie gegenüber emittierenden Gewerbe- und  
    Industriebetrieben
7. Bebauungsplanpflicht, Geordnete Siedlungsentwicklung, Erfordernis zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Einfügung in 
    das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild
8. Schaffung einer zusammenhängenden, siedlungsöffentlichen Grünfläche im Ausmaß von rund 20 % der Fläche des 
    Aufschließungsgebietes

Für das Aufschließungsgebiet Nr. IV.06 - Nutzung „Kerngebiet“ mit einem Bebauungsdichtewert von 0,8 bis 2,5 sind die nachstehenden 
Aufschließungserfordernisse umzusetzen:
  
1. Anbindung an das öffentliche Straßen- und Wegenetz, Nachweis einer zweckmäßigen Verkehrsanbindung und der Verkehrssicherheit 
    der äußeren Erschließung für alle Verkehrsarten (Motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Rad- und Fußverkehr) 
3. Innere Erschließung (Verkehr und technische Infrastruktur)
4. Maßnahmen zur Förderung der Sanften Mobilität
5. Öffentlich nutzbare Durchwegung für den Fuß- und Radverkehr. 
6. Lärmfreistellung gegenüber emittierendem Straßen- und /oder Schienenverkehr sowie gegenüber emittierenden Gewerbe- und   
    Industriebetrieben
7. Bebauungsplanpflicht, Geordnete Siedlungsentwicklung, Erfordernis zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Einfügung in 
    das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild
8. Schaffung einer zusammenhängenden, siedlungsöffentlichen Grünfläche im Ausmaß von rund 20 % der Fläche des 
    Aufschließungsgebietes
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Grundstück hat 1000 m².

Haus hat die Abmessungen 10 m x 10 m, 

und 1 Geschoss (1G) und 

hat somit eine Fläche von 100 m².

Bebauungsdichteberechnung:

100 : 1000 = 0,1

Grundstück hat 1000 m².

Haus hat die Abmessungen 10 m x 20 m, 

und 1 Geschoss (1G) und 

hat somit eine Fläche von 200 m².

Bebauungsdichteberechnung:

200 : 1000 = 0,2

Grundstück hat 1000 m².

Haus hat die Abmessungen 10 m x 10 m, 

und 2 Geschosse (2G) und 

hat somit eine Fläche von 200 m².

Bebauungsdichteberechnung:

200 : 1000 = 0,2

Fachbegriff:

Bebauungsdichte
„Verhältniszahl, die sich aus Teilung 
der Fläche je Geschoss durch 
die zugehörige Bauplatzfläche ergibt“
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Grundstück hat 1000 m².

Haus hat die Abmessungen 10 m x 10 m.

Die bebaute Fläche beträgt somit 100 m².

Bebauungsgradberechnung:

100 : 1000 = 0,1

Grundstück hat 1000 m².

Haus hat die Abmessungen 10 m x 20 m, 

Die bebaute Fläche beträgt somit 200 m².

Bebauungsgradberechnung:

200 : 1000 = 0,2

Grundstück hat 1000 m².

Haus hat die Abmessungen 10 m x 10 m, 

und 2 Geschosse (2G) ,

die bebaute Fläche beträgt 100 m².

Bebauungsgradberechnung:

100 : 1000 = 0,1

Fachbegriff:

Bebauungsgrad
„Verhältnis der bebauten und        
überbauten Fläche zur Bauplatzfläche“
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Die blau strichlierte Umrandung kennzeichnet das Bebauungsplangebiet.
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Auszug aus den Geo-Daten der Stadt Graz/Stadtvermessung. Die rote Umrandung kennzeichnet das Bebauungsplangebiet. Die gelb punktierte Umrandung markiert das 
Grundstück „Waagner-Biro-Straße 3“ (Antragsteller).

Daungasse

Eggenberger Straße

Waagner-Biro-Straße

Asperngasse
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Die rot strichlierte Umrandung kennzeichnet das Bebauungsplangebiet, Blick in nördliche Richtung. 
Die gelb punktierte Umrandung markiert das Grundstück „Waagner-Biro-Straße 3“ (Antragsteller) – das Bestandsgebäude wurde inzwischen abgebrochen. 
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3D Darstellung (Blick in nördliche Richtung) – Bestandssituation mit Baumbestand: Der gelbe Pfeil markiert das Grundstück „Waagner-Biro-Straße 3“ (Antragsteller).
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3D Darstellung (Blick in nördliche Richtung) – Bestandssituation mit Bestandsbäumen mit Entwicklung auf dem Grundstück „Waagner-Biro-Straße 3“, mit gelbem Pfeil markiert, 
mit 5 Geschossen mit zurückversetztem Penthouse straßen- und hofseitig. 
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3D Darstellung (Blick in nördliche Richtung): Maximale Höhenfestlegungen gemäß Bebauungsplan-Entwurf. 
Der gelbe Pfeil markiert das Grundstück „Waagner-Biro-Straße 3“ (Antragsteller). 
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3D Darstellung (Blick in nordwestliche Richtung): – Bestandssituation mit Baumbestand: Der gelbe Pfeil markiert das Grundstück „Waagner-Biro-Straße 3“ (Antragsteller).
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3D Darstellung (Blick in nördliche Richtung) – Bestandssituation mit Bestandsbäumen mit Entwicklung auf dem Grundstück „Waagner-Biro-Straße 3“, mit gelbem Pfeil markiert, 
mit 5 Geschossen mit zurückversetztem Penthouse straßen- und hofseitig. 
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3D Darstellung (Blick in nördliche Richtung): Maximale Höhenfestlegungen gemäß Bebauungsplan-Entwurf mit Arkade entlang der Eggenberger Straße. 
Der gelbe Pfeil markiert das Grundstück „Waagner-Biro-Straße 3“ (Antragsteller). 
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3D Darstellung (Blick in nördliche Richtung): Maximale Höhenfestlegungen gemäß Bebauungsplan-Entwurf. 
Der gelbe Pfeil markiert das Grundstück „Waagner-Biro-Straße 3“ (Antragsteller). 
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Postadresse: Europaplatz 20, 6. Stock,  8011 Graz
Fax: + 43 316 872 - 4709

E-Mail: stadtplanungsamt@stadt.graz.at

Parteienverkehr: Dienstag 8:00 - 14:00
Kanzlei: Montag bis Donnerstag, 8:00 - 15:00 

Freitag 8:00 - 12:30

Terminvereinbarung notwendig!

Bearbeiterin: DIin Vanessa Bauer
Tel.: + 43 316 872 – 4710

E-Mail: vanessa.bauer@stadt.graz.at

Zur Beantwortung Ihrer Einwendung geben Sie bitte Ihre 
Postadresse bekannt!

A14 – STADTPLANUNGSAMT

Einwendungsfrist bis 

26. Februar 2026 bis   
23. April 2026



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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